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Die Vollendung der belgischen Maas¬

befestigungen,
(Korrespondenz aus Deutschland.)

Die Befestigungen der belgischen Maaslinie

sind nunmehr in ihrem Bau bis auf einzelne

Details vollendet. Derselbe hat, wie dies bei

den meisten Festungsanlagen und besonders den

modernen der Fall ist, sehr beträchtliche Mittel,
mehr wie der ursprüngliche Kostenanschlag
voraussah, in Anspruch genommen. Zwar fehlt
ihnen noch die Armirung mit Geschützen, jedoch

steht die Bewilligung der für dieselben erforderlichen

Summen seitens der belgischen Kammer

ausser allem Zweifel, und es dürfte daher ein

kurzer Üeberblick über die Anordnung dieser

Befestigungen und ihre strategische Bedeutung

nicht unzeitgemäss erscheinen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die

Befestigung der Maaslinie, möge man belgiscber-
seits behaupten was man wolle, sich in weit
überwiegender Weise gegen einen Durchmarschsversuch

Deutschlands durch Belgien, wie gegen eine

Invasion Frankreichs in dieses Land wendet;
denn das gesammte westbelgische Gebiet mit der

Hauptstadt Brüssel, den Städten Brügge, Gent,

Mecheln, Courtrai u. a. liegt, einem Einfalle
Frankreichs von Westen her preisgegeben, völlig
offen und unbefestigt da. Ueberdies wird
demselben gegenüber eine französische Offensive durch

die Befestigungen der französischen Nordostgrenze,
namentlich die grossen verschanzten Lagerplätze
Lille und Maubeuge, ungemein günstig basirt.

Ein Einmarsch französischer Streitkräfte in
Belgien auf der alten Heerstrasse im mittleren
Maasthal ist daher, da die zahlreichen Strassen,

welche von der Nordostgrenze Frankreichs nach

Belgien führen, und diejenigen im Sambre-Thal
hierzu völlig genügen, nicht erforderlich, und

von der Bedeutung einer Sperrung des Maas-
thales durch dessen heute vollendeten Befestigungen

gegenüber einer französischen Invasion
in Belgien kann somit nicht die Bede sein.

Allein auch zu einem Vormarsch gegen das

deutsche untere Bheingebiet bedarf Frankreich
des Weges im Maasthal nicht, da die Ardennen
und die Eifel heute derart zahlreiche gute
Heerstrassen besitzen, dass dieselben als ein beträchtliches

Hinderniss für Heeresoperationen nicht mehr
in Betracht kommen können, und auch die Neutralität

des luxemburgischen Gebiets würde Frankreich

voraussichtlich nicht abhalten, dasselbe

gebotenen Falls als Durchgangsland für seine

Operationen zu benutzen. Somit erscheint die

seiner Zeit von Moltke dem belgischen
Militärbevollmächtigten in Berlin, Obersten Labure,
gestellte Frage: »Gegen wen befestigen Sie denu

eigentlich die Maaslinie?" völlig berechtigt.
Die Front der belgischen Maasbefestigungen

zwischen Namur und Lüttich ist nach Südosten

gewandt, gegen Deutschland gerichtet, und dieser

Umstand bildet ein charakteristisches Moment für
ihre strategische Bedeutung.

Betrachtet man diese Front näher, so besteht

dieselbe nicht etwa aus einer zusammenhängenden

Reihe von Fortbefestigtingen, sondern aus zwei

grossen, in Geschützfeuerverbindung mit einander

stehender Fortgruppen, denen von Lüttich und

Namur, welche die grossen verschanzten Lager
dieser beiden wichtigen Maas- und Sambre-

Uebergangspunkte bilden.
Der Geschützfeuerbereich der östlichen Forts

von Lille reicht bis zum holländischen Gebiet
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